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Satzung

des

Mindpirates e.V.

§1

Name, Sitz, Geschiftsjahr

Der Verein fihrt den Namen “Mindpirates”. Er soll in das Vereinsregister eingetra-
gen werden; nach der Eintragung lautet der Name “Mindpirates e. V.”

Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.

Das Geschaftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2

Zweck, Gemeinniitzigkeit

Der Verein verfolgt ausschliellich gemeinniitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
“Steuerbegunstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die For-
derung von Kunst, Kultur und Vélkerverstandigung.

Der Verein verfolgt seine gemeinnitzigen Zwecke zum Teil als Férderverein, zum
Teil durch eigene Aktivitaten.

Soweit der Verein als Forderverein gemal § 58 Nr. 1 AO tatig ist, wird er seine
Mittel ausschliellich zur Férderung steuerbegiinstigter Zwecke an andere inlandi-
sche oder auslandische Korperschaften oder an Koérperschaften des offentlichen
Rechts weiterleiten. Der Verein wird Mittel an eine unbeschrankt steuerpflichtige
Kérperschaft im Sinne des § 58 Nr. 1 AO nur dann weiterleiten, wenn diese Kor-
perschaft selbst steuerbegunstigt ist.

Die Zwecke des Vereins werden einerseits durch die ideelle und materielle Férde-
rung ausgewahlter Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Vélkerverstandi-
gung der oben genannten Korperschaften verwirklicht. Fur die Erfullung der sat-
zungsmaligen Zwecke sollen insbesondere durch Beitrdge, Spenden, Zuschiusse
und sonstige Zuwendungen erworbene Mittel eingesetzt werden.

Andererseits wird der Verein auch unmittelbar zur Férderung gemeinnutziger Zwe-
cke tatig, indem er eigene Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Volkerver-
standigung durchfiuhrt und deren Ergebnisse ebenso wie die Ergebnisse anderer
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geforderter Projekte durch Wanderausstellungen, in Datenbanken, in Blichern und
in anderen Medien einer breiten Offentlichkeit zuganglich macht.

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmafligen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhaltnismafig hohe Vergitungen begiinstigt werden.

Bei Aufldsung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbeglinstigter
Zwecke fallt das Vermdgen des Vereins an eine juristische Person des 6ffentlichen
Rechts oder eine andere steuerbegiinstigte Kdérperschaft zur unmittelbaren und
ausschliefdlichen Verwendung flur die Forderung kultureller Zwecke.

3
Erwerb der Mitgliedschaft (Akti\§/e Mitglieder und Fordermitglieder)
Folgende Mitgliedschaften konnen im Verein erworben werden:
- Aktive Mitgliedschaft
- Fordermitgliedschaft
- Ehrenmitgliedschaft

Aktives Mitglied des Vereins kann jede natirliche Person werden, die das 18. Le-
bensjahr vollendet hat. Férdermitglieder kann jede natlrliche und juristische Per-
son sein.

Voraussetzung fur den Erwerb der aktiven Mitgliedschaft und der Férdermitglied-
schaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Bei
Minderjahrigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu unter-
schreiben. Diese mussen sich durch gesonderte schriftliche Erklarung zur Zahlung
der Mitgliedsbeitrage fiir den Minderjahrigen verpflichten.

Der Vorstand entscheidet Uber den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Grinde flr
die Ablehnung mitzuteilen.

Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebuhr wirksam.

Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf
Lebenszeit ernennen.
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§4
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein.

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklarung gegeniliber dem Vorstand. Bei Min-
derjahrigen ist die Austrittserklarung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben.
Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschéftsjahres mit einer Frist von zwei Mo-
naten erklart werden.

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden, wenn
es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeitragen
oder von Umlagen im Rickstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen wer-
den, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen
sind und in dieser Mahnung der Ausschluss angedroht wurde. Der Beschluss des
Vorstandes Uber den Ausschluss muss dem Mitglied mitgeteilt werden.

Weiterhin kann ein Mitglied durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem
Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interes-
sen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss die Mitgliederversamm-
lung dem Mitglied Gelegenheit zur mindlichen oder schriftlichen Stellungnahme
geben. Der Beschluss der Mitgliederversammlung ist schriftlich zu begriinden und
dem Mitglied zuzusenden.

§5
Mitgliedsbeitrage

Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebihr zu zahlen. Aul3erdem
werden von den Mitgliedern Jahresbeitrage erhoben. Die Hohe der Aufnahmege-
bidhr und der Jahresbeitrage kénnen fur aktive Mitglieder und Férdermitglieder un-
terschiedlich hoch sein. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben kdnnen Umlagen
bis zur doppelten Hohe des Jahresbeitrags erhoben werden.

Hoéhe und Falligkeit von Aufnahmegebihren, Jahresbeitragen und Umlagen wer-
den von dem Aufsichtsrat festgesetzt.

Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beitragen und Umlagen be-
freit.

Der Vorstand kann in geeigneten Fallen Beitrage und Umlagen ganz
oder teilweise erlassen oder stunden.
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§6
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Jedes aktive Mitglied und Ehrenmitglied hat gleiches Wahl- und Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung.

Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet, die Interessen des Vereins zu férdern, insbe-
sondere regelmalig die Mitgliedsbeitrdge zu zahlen, und, soweit es in seinen Kraf-
ten steht, das Kultur-, Film- und Kunstprojekt ,Dropping Knowledge “ durch seine
Mitarbeit zu unterstiitzen.

Fordermitglieder unterstitzen den Verein durch Verbreitung seiner Anliegen. Sie
haben von den gesetzlichen Mitgliedschaftrechten nur ein Informationsrecht - aller-
dings nur soweit, als dadurch nicht das Vereinsinteresse und die gebotene Ver-
traulichkeit verletzt oder unverhaltnismalige Kosten verursacht werden - und ein
alle Angelegenheiten des Vereins umfassendes Vorschlagsrecht.

§7

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederver-
sammlung.

Samtliche Amter des Aufsichtsrates und des Vorstandes mit Ausnahme des Vor-
standsvorsitzenden und des Schatzmeisters sind Ehrenamter, fir welche eine Ver-
glutung nicht gewahrt wird. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
erhalten in angemessener Hohe Auslagenersatz. Der Schatzmeister und der Vor-
standsvorsitzende erhalten eine angemessene Vergutung, Uber die der Aufsichts-
rat entscheidet.

§8

Vorstand

Der Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem
Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister.

Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. Im Ubrigen wird der Verein durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.

§9

Zustandigkeit des Vorstands

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins zustandig, soweit sie
nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins Ubertragen
sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
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a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-
stellung der Tagesordnung;

b) Ausfuhrung von Beschlissen des Aufsichtsrats und der Mitgliederver-
sammlung;
c) Aufstellung des Haushaltsplans fir das Geschéftsjahr, Buchfiihrung, Er-

stellung des Jahresberichts;

d) Beschlussfassung Uber die Aufnahme von Mitgliedern;
e) Vorschlagsrecht fir Ehrenmitglieder.
§10

Wahl und Amtsdauer des Vorstands

Der Vorstand wird von dem Aufsichtsrat fiir die Dauer von zwei Jahren, gerechnet
von der Wahl an, gewahlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt.
Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wahlen. Zu Vorstandsmitgliedern kdnnen
nur Mitglieder des Vereins gewahlt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft
im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. Den ersten Vorstand bei
Grundung des Vereins bestellen die Grindungsmitglieder.

Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand fur die
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wahlen.

§ 11

Sitzungen und Beschliisse des Vorstands

Der Vorstand beschlief3t in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung
braucht nicht angekundigt zu werden. Die Einberufungsfrist betragt 10 Tage. Die
Frist beginnt mit dem Tag der auf die Absendung folgenden Tag.

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwe-
send sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen
gultigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den, bei dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Vorstand kann im schriftichen Verfahren beschlieRen, wenn alle Vorstands-
mitglieder dem zustimmen.
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§12
Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, héchstens aus sieben Mitgliedern.
Ein Mitglied des Aufsichtsrates wird stets von der Allianz AG, Miinchen, in den
Aufsichtsrat entsandt. Die Ubrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der
Mitgliederversammlung gewahlt. Fir das von der Allianz AG, Munchen, entsandte
Mitglied gelten dieselben Rechte und Pflichten wie fir die Gbrigen Aufsichtsratmit-
glieder. Samtliche Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich bei ihren Entscheidun-
gen, unter Beachtung von Gesetz und Vereinssatzung, ausschlieRlich vom Wohl
des Vereins leiten zu lassen; sie sind nicht weisungsgebunden.

Die Amtszeit der gewahlten und entsandten Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur
Beendigung der Mitgliederversammlung, die Uber die Entlastung fir das 2. Ge-
schaftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschliel3t. Das Geschaftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die von der Mitgliederversammlung
gewahlten Aufsichtsratsmitglieder konnen jederzeit von der Mitgliederversamm-
lung mit einer Dreiviertelmehrheit abberufen werden. Das von der Allianz AG,
Miinchen, entsandte Mitglied kann durch diese jederzeit abberufen werden. Dieses
Mitglied kann des Weiteren durch die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehr-
heit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abberufen werden. Eine Zustimmung
der Allianz AG, Minchen, ist in diesem Fall nicht erforderlich. Das durch die Allianz
AG, Minchen, entsandte Aufsichtsratsmitglied gilt als abberufen, wenn der Allianz
AG, Munchen, das Entsenderecht durch Satzungsanderung wieder entzogen wird.

Aufsichtsratsmitglieder kdnnen ohne Angabe von Grinden vor Ablauf ihrer Amts-
zeit durch schriftliche Erklarung gegeniiber dem Verein das Amt niederlegen.

Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied wahrend der Amtszeit aus, so erfolgt eine Neu-
bestellung zunachst fir den Rest der Amtszeit. Die erneute Bestellung zum Auf-
sichtsrat nach Ablauf der Amtszeit ist zulassig.

Der Aufsichtsrat wird von dem Aufsichtsratsvorsitzenden einberufen wenn es das In-
teresse des Vereins erfordert. Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er
muss einmal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Einberufung erfolgt schrift-
lich unter Mitteilung der Tagesordnung und der fur die Beschlussfassung notwendi-
gen Unterlagen. Zwischen dem Tag der Absendung der Einladung (mafgeblich ist
Poststempel des Absendeortes) und dem Tag der Aufsichtsratssitzung missen min-
destens 10 Tage liegen. In dringenden Fallen kann der Aufsichtsratsvorsitzende
eine kurzere Frist wahlen. Der Aufsichtsratsvorsitzenden soll den Vorstandsvorsit-
zenden unverziiglich Uber die Einberufung des Aufsichtsrates informieren.

Der Aufsichtsrat ist einzuberufen, wenn dies von einem Vorstandsmitglied oder min-
destens zwei Aufsichtsratsmitgliedern unter Angabe des Zwecks und der Grunde
verlangt wird.
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Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder
koénnen ihr Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Aufsichtsratsmit-
glied Ubertragen.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfahig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Beschlis-
se werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellver-
tretenden Vorsitzenden. Im Falle der Beschlussunfahigkeit wird unverziglich mit
einer Frist von einer Woche eine neue Sitzung mit derselben Tagesordnung einbe-
rufen. In dieser Sitzung ist der Aufsichtsrat ohne Rucksicht auf die Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfahig. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen.

Beschlusse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. In eilbedirf-
tigen oder einfach gelagerten Angelegenheiten kénnen nach dem Ermessen des
Vorsitzenden Beschliisse auch durch Einholung schriftlicher, telegrafischer oder te-
lefonischer Erklarungen oder per E-Mail gefasst werden, wenn kein Mitglied des Auf-
sichtsrats innerhalb der vom Aufsichtsratsvorsitzenden gesetzten Frist widerspricht.

Der Vorstandsvorsitzende hat ein Zutrittsrecht zu jeder Sitzung des Aufsichtsrats.
Ihm steht in den Sitzungen des Aufsichtsrats ein Rederecht zu. Dies gilt nicht,
wenn der Aufsichtsrat Gber die Ernennung oder Abberufung von Vorstandsmitglie-
dern berat oder beschlief3t.

Uber Sitzungen und Beschliisse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die der Aufsichtsratsvorsitzende zu unterzeichnen hat. In die Niederschrift
sind mindestens Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstande der
Tagesordnung und die Beschlisse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied
des Aufsichtsrats ist eine Abschrift der Niederschrift auszuhandigen. Bei telefoni-
scher Abstimmung ist die Niederschrift von allen Aufsichtsratsmitgliedern zu unter-
zeichnen und unterschrieben an den Aufsichtsratsvorsitzenden zuriickzureichen.

§13
Aufgaben des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat Uberwacht die Tatigkeit des Vorstands. § 111 Abs. 1, 2, 3 und 5
AktG gelten sinngemal. Der Aufsichtsrat berat eigene Vorlagen und die Vorlagen
des Vorstands fir die Beschlisse der Mitgliederversammlung und gibt Beschluss-
empfehlungen ab.

Der Aufsichtsratsvorsitzende vertritt den Verein gegeniiber dem Vorstand gericht-
lich und auf3ergerichtlich.

Der Aufsichtsrat entscheidet insbesondere Uber folgende Angelegenheiten:
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a) Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden;

b) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;

c) Entlastung der Vorstandsmitglieder;

d) Verglitung des Vorstandsvorsitzenden und des Schatzmeisters;

e) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans fir das
nachste Geschaftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vor-
stands;

f) Festsetzung der Aufnahmegebihren, Jahresbeitrdge und Umlagen
(§5);

9) Samtliche Geschafte, deren Gegenstand Uber einem einmaligen oder

Gesamtvolumen oberhalb eines Wertes von EUR netto 25.000,00 liegt;

Der Aufsichtsrat kann vorbehaltlich § 14.3 fur weitere Arten von Geschaften bestim-
men, dass diese nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dir-
fen; der Aufsichtsrat kann fiir einzelne Geschafte im voraus die Bedingungen be-
stimmen, unter denen sie ohne Zustimmung vorgenommen werden kdnnen.

Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschéaftsordnung geben.

§ 14Mitgliederversammiung

In der Mitgliederversammlung hat jedes volljahrige Mitglied eine Stimme. Zur Aus-
Ubung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmachtigt wer-
den. Die Bevollméachtigung ist fur jede Mitgliederversammlung gesondert zu ertei-
len; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.

Die Mitgliederversammlung ist fur folgende Angelegenheiten zustandig:

a) Wahl und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern;
b) Entlastung von Aufsichtsratsmitgliedern;
c) Beschlussfassung Uber Anderung der Satzung und Uber die

Auflésung des Vereins;
d) Beschlussfassung tber die AusschlielRung von Mitgliedern;

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern.
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Die Mitgliederversammlung kann fur weitere Arten von Geschaften bestimmen, dass
diese nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Mitgliederversammlung vorge-
nommen werden dirfen; die Mitgliederversammlung kann fir einzelne Geschafte im
voraus die Bedingungen bestimmen, unter denen sie ohne Zustimmung vorgenom-
men werden konnen.

§ 15
Einberufung der Mitgliederversammliung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jahrlich im ersten Quartal
statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben
gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein
schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der
Vorstand fest.

Jedes Mitglied kann bis spatestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich eine Erganzung der Tagesordnung beantragen. Der Ver-
sammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Erganzung bekannt
Zu geben.

Uber Antrage auf Erganzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen
gestellt werden, beschliel3t die Mitgliederversammlung.

§ 16
AuBerordentliche Mitgliederversammlung

Eine aulerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen,
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder
dies beim Vorstand schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Grinde bean-
tragt.

§ 17
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein Vor-
standsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter.
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung fir die Dauer des Wahlganges und der
vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss Ubertragen werden. Der Ver-
sammlungsleiter bestimmt einen Protokollfiihrer.
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Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgeflihrt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtig-
ten Mitglieder dies beantragt.

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens ein Viertel samtli-
cher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfahigkeit ist der Vorstand
verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit
der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rucksicht auf die Zahl
der erschienenen Mitglieder beschlussfahig. Hierauf ist in der Einladung hinzuwei-
sen.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschllisse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen glltigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungultige Stimmen. Zur
Anderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
gultigen Stimmen, zur Auflésung des Vereins eine solche von neun Zehnteln erfor-
derlich. Eine Anderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung von
neun Zehnteln aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung
der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann gegentber
dem Vorstand nur innerhalb eines Monats erklart werden.

Bei Wahlen ist gewahlt, wer mehr als die Halfte der abgegebenen giltigen Stim-
men erhalten hat. Hat niemand mehr als die Halfte der abgegebenen glltigen
Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewahlt ist dann derjenige, der die
meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem
Versammlungsleiter zu ziehende Los.

Uber Beschliisse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom jeweiligen Protokollfuhrer zu unterzeichnen ist.

§18
Auflésung des Vereins

Die Auflosung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen giltigen Stimmen beschlossen wer-
den (§ 17 Abs. 4).

Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlief3t, sind der Vorsitzende
und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren.
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	2.5.Andererseits wird der Verein auch unmittelbar zur Förderung gemeinnütziger Zwecke tätig, indem er eigene Projekte in den Bereichen Kunst, Kultur und Völkerverständigung durchführt und deren Ergebnisse ebenso wie die Ergebnisse anderer geförderter Projekte durch Wanderausstellungen, in Datenbanken, in Büchern und in anderen Medien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht.
	2.6.Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
	2.7.Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
	2.8.Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur unmittelbaren und ausschließlichen Verwendung für die Förderung kultureller Zwecke.

	§ 3 
Erwerb der   Mitgliedschaft  (Aktive Mitglieder und Fördermitglieder)
	3.1.Folgende Mitgliedschaften können im Verein erworben werden:
	Aktive Mitgliedschaft 
	Fördermitgliedschaft
	Ehrenmitgliedschaft
	3.2.Aktives Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Fördermitglieder kann jede natürliche und juristische Person sein.
	3.3.Voraussetzung für den Erwerb der aktiven Mitgliedschaft und der Fördermitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der  an den Vorstand zu richten ist. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von deren gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Diese müssen sich durch gesonderte schriftliche Erklärung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen verpflichten. 
	3.4.Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.
	3.5.Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung der Aufnahmegebühr wirksam.
	3.6.Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit ernennen.

	§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft
	4.1.Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein.
	4.2.Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer Frist von zwei Monaten erklärt werden.
	4.3.Ein  Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Der Ausschluss darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung der Ausschluss angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über den Ausschluss muss dem  Mitglied mitgeteilt werden.
	4.4.Weiterhin kann ein Mitglied durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der Beschlussfassung muss die Mitgliederversammlung dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss der Mitgliederversammlung ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. 

	§ 5 
Mitgliedsbeiträge
	5.1.Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. Außerdem werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Jahresbeiträge können für aktive Mitglieder und Fördermitglieder unterschiedlich hoch sein. Zur Finanzierung besonderer Vorhaben können Umlagen bis zur doppelten Höhe des Jahresbeitrags erhoben werden.
	5.2.Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von dem Aufsichtsrat festgesetzt.
	5.3.Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit.
	5.4.Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge und Umlagen ganz
oder teilweise erlassen oder stunden.

	§ 6
 Rechte und Pflichten der Mitglieder
	6.1.Jedes aktive Mitglied und Ehrenmitglied hat gleiches Wahl- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
	6.2.Jedes aktive  Mitglied ist verpflichtet, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig die Mitgliedsbeiträge zu zahlen, und, soweit es in seinen Kräften steht, das Kultur-, Film- und Kunstprojekt „Dropping Knowledge “ durch seine Mitarbeit zu unterstützen.
	6.3.Fördermitglieder unterstützen den Verein durch Verbreitung seiner Anliegen. Sie haben von den gesetzlichen Mitgliedschaftrechten nur ein Informationsrecht - allerdings nur soweit, als dadurch nicht das Vereinsinteresse und die gebotene Vertraulichkeit verletzt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht werden - und ein alle Angelegenheiten des Vereins umfassendes Vorschlagsrecht. 

	§ 7 
Organe des Vereins
	7.1.Organe des Vereins sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitgliederversammlung.
	7.2.Sämtliche Ämter des Aufsichtsrates und des Vorstandes mit Ausnahme des Vorstandsvorsitzenden und des Schatzmeisters sind Ehrenämter, für welche eine Vergütung nicht gewährt wird. Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates erhalten in angemessener Höhe Auslagenersatz. Der Schatzmeister und der Vorstandsvorsitzende erhalten eine angemessene Vergütung, über die der Aufsichtsrat entscheidet. 

	§ 8 
Vorstand
	8.1.Der Vorstand des Vereins i. S. v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister.
	8.2.Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. Im übrigen wird der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. 

	§ 9
Zuständigkeit des Vorstands
	Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
	a)Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung;
	b)Ausführung von Beschlüssen des Aufsichtsrats und der Mitgliederversammlung;
	c)Aufstellung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts;
	d)Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern;
	e)Vorschlagsrecht für Ehrenmitglieder.

	§ 10 
Wahl und Amtsdauer des Vorstands
	10.1.Der Vorstand wird von dem Aufsichtsrat für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. Den ersten Vorstand bei Gründung des Vereins bestellen die Gründungsmitglieder.
	10.2.Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

	§ 11 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands
	11.1.Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt 10 Tage. Die Frist beginnt mit dem Tag der auf die Absendung folgenden Tag.
	11.2.Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden.
	11.3.Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem zustimmen.

	§ 12 
Aufsichtsrat
	12.1.Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei, höchstens aus sieben Mitgliedern. Ein Mitglied des Aufsichtsrates wird stets von der Allianz AG, München, in den Aufsichtsrat entsandt. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Für das von der Allianz AG, München, entsandte Mitglied gelten dieselben Rechte und Pflichten wie für die übrigen Aufsichtsratmitglieder. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates haben sich bei ihren Entscheidungen, unter Beachtung von Gesetz und Vereinssatzung, ausschließlich vom Wohl des Vereins leiten zu lassen; sie sind nicht weisungsgebunden. 
	12.2.Die Amtszeit der gewählten und entsandten Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Mitgliederversammlung, die über die Entlastung für das 2. Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die von der Mitgliederversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder können jederzeit von der Mitgliederversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit abberufen werden. Das von der Allianz AG, München, entsandte Mitglied kann durch diese jederzeit abberufen werden. Dieses Mitglied kann des Weiteren durch die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abberufen werden. Eine Zustimmung der Allianz AG, München, ist in diesem Fall nicht erforderlich. Das durch die Allianz AG, München, entsandte Aufsichtsratsmitglied gilt als abberufen, wenn der Allianz AG, München, das Entsenderecht durch Satzungsänderung wieder entzogen wird.
	12.3.Aufsichtsratsmitglieder können ohne Angabe von Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verein das Amt niederlegen.
	12.4.Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied während der Amtszeit aus, so erfolgt eine Neubestellung zunächst für den Rest der Amtszeit. Die erneute Bestellung zum Aufsichtsrat nach Ablauf der Amtszeit ist zulässig.
	12.5.Der Aufsichtsrat wird von dem Aufsichtsratsvorsitzenden einberufen wenn es das Interesse des Vereins erfordert. Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr zusammentreten. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und der für die Beschlussfassung notwendigen Unterlagen. Zwischen dem Tag der Absendung der Einladung (maßgeblich ist Poststempel des Absendeortes) und dem Tag der Aufsichtsratssitzung müssen mindestens 10 Tage liegen. In dringenden Fällen kann der Aufsichtsratsvorsitzende eine kürzere Frist wählen. Der Aufsichtsratsvorsitzenden soll den Vorstandsvorsitzenden unverzüglich über die Einberufung des Aufsichtsrates informieren.
	12.6.Der Aufsichtsrat ist einzuberufen, wenn dies von einem Vorstandsmitglied oder mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.
	12.7.Der Aufsichtsrat entscheidet durch Beschluss. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können ihr Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Aufsichtsratsmitglied übertragen.
	12.8.Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden. Im Falle der Beschlussunfähigkeit wird unverzüglich mit einer Frist von einer Woche eine neue Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. In dieser Sitzung ist der Aufsichtsrat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen.
	12.9.Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. In eilbedürftigen oder einfach gelagerten Angelegenheiten können nach dem Ermessen des Vorsitzenden Beschlüsse auch durch Einholung schriftlicher, telegrafischer oder telefonischer Erklärungen oder per E-Mail gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb der vom Aufsichtsratsvorsitzenden gesetzten Frist widerspricht. 
	12.10.Der Vorstandsvorsitzende hat ein Zutrittsrecht zu jeder Sitzung des Aufsichtsrats. Ihm steht in den Sitzungen des Aufsichtsrats ein Rederecht zu. Dies gilt nicht, wenn der Aufsichtsrat über die Ernennung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedern berät oder beschließt.  
	12.11.Über Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Aufsichtsratsvorsitzende zu unterzeichnen hat. In die Niederschrift sind mindestens Ort und Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzugeben. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. Bei telefonischer Abstimmung ist die Niederschrift von allen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen und unterschrieben an den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzureichen.

	§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates
	13.1.Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit des Vorstands. § 111 Abs. 1, 2, 3 und 5 AktG gelten sinngemäß. Der Aufsichtsrat berät eigene Vorlagen und die Vorlagen des Vorstands für die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und gibt Beschlussempfehlungen ab.
	13.2.Der Aufsichtsratsvorsitzende vertritt den Verein gegenüber dem Vorstand gerichtlich und außergerichtlich.
	13.3.Der Aufsichtsrat entscheidet insbesondere über folgende Angelegenheiten:
	a)Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und des Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden;
	b)Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;
	c)Entlastung der Vorstandsmitglieder;
	d)Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und des Schatzmeisters;
	e)Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; 
	f)Festsetzung der Aufnahmegebühren, Jahresbeiträge und Umlagen (§ 5);
	g)Sämtliche Geschäfte, deren Gegenstand über einem einmaligen oder Gesamtvolumen oberhalb eines Wertes von EUR netto 25.000,00 liegt; 
	13.4.Der Aufsichtsrat kann vorbehaltlich § 14.3 für weitere Arten von Geschäften bestimmen, dass diese nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen; der Aufsichtsrat kann für einzelne Geschäfte im voraus die Bedingungen bestimmen, unter denen sie ohne Zustimmung vorgenommen werden können.
	13.5.Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

	§ 14Mitgliederversammlung
	14.1.In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.
	14.2.Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
	a)Wahl und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern;
	b)Entlastung von Aufsichtsratsmitgliedern;
	c)Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins;
	d)Beschlussfassung über die Ausschließung von Mitgliedern;
	e)Ernennung von Ehrenmitgliedern.

	14.3.Die Mitgliederversammlung kann für weitere Arten von Geschäften bestimmen, dass diese nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats oder der Mitgliederversammlung vorgenommen werden dürfen; die Mitgliederversammlung kann für einzelne Geschäfte im voraus die Bedingungen bestimmen, unter denen sie ohne Zustimmung vorgenommen werden können.

	§ 15 
Einberufung der Mitgliederversammlung
	15.1.Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
	15.2.Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu geben. 
	15.3.Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung.

	§ 16 
Außerordentliche Mitgliederversammlung
	16.1.Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

	§ 17 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
	17.1.Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer.
	17.2.Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
	17.3.Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
	17.4.Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung von neun Zehnteln aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann gegenüber dem Vorstand nur innerhalb eines Monats erklärt werden.
	17.5.Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.
	17.6.Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist.

	§ 18 
Auflösung des Vereins
	18.1.Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 17 Abs. 4).
	18.2.Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.


